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Nr.  2.1.10-R 

Tarifordnung AWG-Frohburg  & AWG Bahnhofstrasse 
 

 

Die im Rahmen unserer Leistungen anfallenden Kosten sind verbindlich und fester Bestandteil des 

Aufenthaltvertrags. Allfällige Tarifänderungen werden schriftlich mitgeteilt und treten nach der vertraglich 

festgelegten Kündigungsfrist in Kraft. 

 

Grundtaxe pro Monat: CHF  3‘800.-  

Folgende Leistungen beinhaltet das betreute Wohnen in der Hertihus-AWG Frohburg / Bahnhofstrasse: 

• Möbliertes Einzelzimmer 

• Verpflegung beinhaltet:  CHF 15.- Essensgeld, wöchentlich ausbezahlt und Bezug von Lebensmitteln der 
Schweizer Tafel. 

• Heizung, Strom, Wasser, Internetanschluss 

• Mitbenutzung der öffentlichen Räume und des Gartens 

• Bad, Dusche und WC auf der Etage 

• Küche und Waschküche 

• Verbrauchsartikel für den Haushalt 

• Betreuung und Förderplanung im Bezugspersonensystem 

• Krisenintervention und Krisenbegleitung 

• 24-Stunden telefonische Erreichbarkeit (Notfall) 

 

Wohntraining bei Eintritt / Übertritt 

Diese gestalten wir in 3 Phasen: 

 

1. Phase:     Eintritt / Übertritt mit Wohntrainingseinheiten CHF     150.-  pro Tag 

  

2. Phase:     Wohnen mit Tagesstruktur im Hertihus CHF       4‘200.- pro Monat

  

3. Phase:     Eigenständiges Wohnen mit Tagesstruktur im 1. oder 2. Arbeitsmarkt  

                        nach der Grundtaxe von                  CHF       3‘800.- pro Monat 

 

 

Grundtaxe als Paar: pro Person in der gleichen Wohngemeinschaft  CHF       2‘850.- pro Monat  

in der 3. Phase
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Ergänzungen zur Tarifordnung 
 

 

Verwaltung von Taschen- und Sondergeld 

Nur bei Bedarf und nach Rücksprache mit der dafür zuständigen Person übernehmen wir die Verwaltung von 

Taschen- und Sondergeld. 

 

Der Übertritt von Phase 1 in die weiteren Phasen wird in regelmässigen Abständen überprüft und 

schriftlich dokumentiert. 

 

Persönlicher Aufwand 

• Fahrkosten gemäss Abrechnung mit  Mobility Tarife 
• Ersetzen eines Schlüssels bei Verlust CHF 160.00 

 

Tarifbestimmung bei Austritt 

• Renovations-Aufwand (übermässige Abnützung, Raucherspuren; inkl. Material)  

 gemäss Lebensdauertabelle  

• Einlagerung persönlicher Gegenstände nach Austritt CHF 200.00 /Mt. 

 

 


